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RS OGH 1977/5/31 5Ob306/76
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 31.05.1977

Norm

ABGB §1406 Abs2

ABGB §1412

Rechtssatz

Werden vertraglich geschuldete Zinsen aus einer Festgeldeinlage auf ein eigenes dem Einleger dafür erö8netes Konto

bloß gutgebucht, hat dieser Vorgang allein keine schuldtilgende Wirkung in bezug auf die Mitschuldnerhaftung

hinsichtlich Bezahlung dieser Zinsen.
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